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Planen

Wie erhalten wir unsere Stadte?

Von Nationalrat Dr. R. Tschappit,
Stadtpréisident von Bern

Der Stadtbegriff dynamisiert sich mehr
und mehr: Stadt ist nicht 1anger mehr
ein Zustand, sondern ein Prozess. Uber
Jahrhunderte hinweg und bis in das
19. Jahrhundert hinein war die Stadt —
gerade in Mitteleuropa — ein Sinnbild
des Bestandigen, Unverénderlichen,
Kompakten. Man braucht nur die alten
Stiche von Merian zu betrachten, um
dies bestatigt zu finden. Die Stadte
Waren in ihren Mauern gefasst wie
Edelsteine. Verinderungen vollzogen
Sich unmerklich. An den Domen wurde
Jahrhundertelang gebaut. Der Mensch
Starb in der gleichen Stadt, in der er
geboren wurde. Die soziologischen
Strukturen — man denke nur an das
Zunftwesen — waren verhartet, die
Mobilitat gering. Mit dem, was der
Grossvater gelernt hatte, kam auch der
Enkel noch zurecht. Reisen waren das
Vorrecht einiger weniger, Ubersiedlun-
gen von einer Stadt in die andere eine
Seltenheit.
Es diirfte unbestritten sein, dass wir
heute in einer geschichtlichen Phase
IG{ben, in der sich die allgemeine Ent-
Wicklung immer mehr beschleunigt.
Prozesse, die friiher iiber 100 Jahre
dauerten, spielen sich heute in 15, ja in
10 oder 7 Jahren ab. Der Strom der Ent-
Wicklung schiesst reissend dahin. Aus-
9angspunkt und eigentliche Triebkraft
ISt der immer raschere Zuwachs an
Naturwissenschaftlichen  Erkenntnis-
Sen. Die Grenzen zwischen Wissen und
Nichtwissen wachsen immer weiter ins

'®mandsland des Unbekannten und
Unerforschten hinaus. Die Fortschritte
der Naturwissenschaften setzen sich —
Mit ebenfalls zunehmender Geschwin-
digkeit — in technische Fortschritte und
Neuartige Produktionsverfahren um,
die ihrerseits die Produktivitat steigern
und die Lebensverhaltnisse der Men-
Schen immer rascher veréndern.

an spricht von einer stadtbezogenen
Er1twick|ung. Das heisst, in den Stadten
Ooder den stadtischen Agglomerationen
leben immer grossere Menschenmas-
Sen. Zu Beginn dieses Jahrhunderts
War das Leben in der Stadt die Aus-
Nahme; nur 90 von 1600 Millionen Men-
Schen lebten im Jahre 1900 in Stadten.
Heute ist es fast schon die Regel ge-
Worden. Und das sind die unmittelba-
r§n Konsequenzen dieser Entwicklung
furqie stadtischen Agglomerationen:
1. Die Einwohnerzahlen wachsen
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2. Der Flachenbedarf pro Einwohner
nimmt zu
3. Die Umweltbelastung steigt
4. Inanspruchnahme und Abhéngigkeit
von den kommunalen Gemein-
schaftseinrichtungen erhéhen sich
In diesen vier Elementen liegen die Ur-
sachen flur den unaufhaltsamen und
beispiellosen Wandel unserer Stadte.
Gestern wie heute muss die Stadt Ort
sein fur die Arbeit, fir die Freizeit, Er-
holung und Begegnung. Geéndert
haben sich zwar die Lebensgewohn-
heiten der Menschen, nicht aber ihre
Trdume, und darum lieben wir unsere
alten Stadte oder Stadtteile besonders,
weil sie fur uns Sinnbild einer Welt
sind, in der wir uns noch zu Hause fiih-
len, die wir aber nur bewahren, jedoch
niemals mehr neu aufbauen kdénnen.
Wenn einem schoénen Altstadtzentrum
nichts Schlimmeres nachgesagt wer-
den kann, als dass es dem Verkehr im
Wege steht, so stellt sich die Frage
hdchstens noch rhetorisch, ob der har-
monisch gewachsenen Stadt oder'den
rollenden Autos der Vorrang gebuhrt.
Unsere Stadte wurden von Fussgén-
gern fur Fussgénger gebaut — sie sind
keine Autowelt, sondern Menschenwelt
und sollen es bleiben. Denn: der Park-
platz kann den Marktplatz nicht erset-
zen.
Befreit vom Druck der Wachstums-
euphorie ist uns heute die Mdglichkeit
gegeben, hochkonjunkturelle Wertvor-
stellungen zu Uberpriifen. Dabei wollen
wir nicht bloss alte Schlagworte durch
neue ersetzen, sondern kritisch unter-
suchen, wo dauerhafte Werte liegen,
ohne unsere Beurteilung von der ge-
genwdértigen Rezession beeinflussen
zu lassen. Eine solche Erforschung
darf nicht einfach eine Folge der ge-
genwaértigen Nostalgiewelle sein. Die
Entwicklungsplanung muss vielmehr
um ethische Grundlagen ringen und
soll sich nicht von scheinbaren
Zwangslaufigkeiten beherrschen las-
sen. Wieviel oder wie wenig wissen-
schaftliche Prognosen wert sein kon-
nen, beweisen die Leitbilder flr die Zeit
nach dem Jahr 2000, die sich heute
schon in wesentlichen Punkten als
falsch erwiesen haben.
Fir jede Stadt oder stadtische Agglo-
meration muss der Grundsatz gelten:
Altes erhalten und Neues schaffen. Das
Neue ist nicht Gegenstand meiner heu-
tigen Ausfiihrungen. Wir sind uns aber
einig, dass nur Altes erhalten werden
soll, das auch erhaltenswert ist. Und
hier beginnt bereits die Auseinander-
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Nationalrat Dr. R. Tschédppét, Stadtpré-
sident von Bern (rechts), und alt
Stédnderat Dr. Willi Rohner, Président
der Schweizerischen Vereinigung fiir
Landesplanung (links)

setzung der verschiedenen Auffassun-
gen von Erhaltenswertem, die von Zeit-
und Modestrémungen beeinflusst wer-
den. Ich erinnere mich noch, als vor
vielleicht 20 Jahren die Jugendstilhdu-
ser als «abbruchwurdig» galten. Heute
hat sich diese Ansicht gliicklicherweise
gewandelt.

Allgemein mdchte ich sagen: Das bau-
lich organisch Gewachsene sollte
grundsatzlich erhalten bleiben. Minde-
stens so wichtig ist aber die Pflicht zu
differenzieren, wo Altes, wenn ab-
bruchreif, in alter Form wieder erschei-
nen soll und wo Konzessionen ge-
macht werden dirfen. Hiten wir uns
davor, unsere Stadte ganz oder teil-
weise zum Museum erstarren zu las-
sen, denn sie bedirfen neben den
asthetischen auch der wirtschaftlichen
Grundlagen. Eine wohnliche Stadt
zeichnet sich aus durch ein lebendiges
Gemisch von Wohnbereichen, Arbeits-
statten, o6ffentlichen Bauten, Unterhal-
tungs- und Erholungseinrichtungen
und viel Griin. Diese Nutzungsdurchmi-
schung ist in den Stadten ernsthaft be-
droht, und zwar durch die Blros, die
vom Zentrum her, wo sie sich in gros-
ser Zahl angesiedelt haben, in die be-
nachbarten Wohnquartiere wuchern.
So beginnt sich eine zusammenhéan-
gende Buro- und Geschéftscity auszu-
breiten, die sich morgens unter erheb-
lichem Verkehrsdruck mit Menschen
fallt und abends wieder entleert. Die
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wachsende Birocity verdrangt die
Wohnbevdlkerung an die Peripherie, in
die Vororte, bis hin in landliche
Regionsgemeinden, die fur die Auf-
nahme dieser stadtischen Zuzuger
nicht vorbereitet sind. Wahrend im Her-
zen der Stadt Einrichtungen flr das
Wohnen, wie Kindergérten und Schu-
len, Uberfllssig werden oder Detailge-
schéfte und Kleingewerbe einfach ver-
schwinden, kdnnen sie dort, wohin die
Bevolkerung ausgewichen ist, kaum
rechtzeitig bereitgestellt oder nicht
mehr geschaffen werden. Die Stadt be-
ginnt von innen her zu verdden, und
das stédtische Leben verarmt und ver-
kiimmert. Diese zunehmende Selbst-
zerstorung der Stadte steigert den Ver-
kehr nach den konzentrierten Arbeits-
platzen in der City bis zum Unertréag-
lichen, hebt die Bodenpreise in speku-
lative Hohen, vernichtet preisglinstige
Wohnungen und erschwert einen wohl-
feilen Ersatz in zentrumsnahen Lagen.
Charakter und Eigenleben der Quar-
tiere sind ebenfalls bedroht. Die gegen-
wartige Rezession wird diese Entwick-
lung zwar fiir den Moment stoppen,
doch hoffen wir alle auf eine Welle
neuer wirtschaftlicher Entwicklung,
und dann wird sich das Problem erneut
stellen.

Wenn wir die Frage «Wie erhalten wir
unsere Stadte» beantworten wollen,
mussen wir uns bewusst sein, dass in
erster Linie eine entsprechende politi-
sche Zielsetzung vorhanden sein muss.
Wir dirfen uns nicht einfach treiben
lassen, um dann pl6tzlich bei Einzel-
projekten zu erschrecken und in Entri-
stung auszubrechen. Dieser politische
Wille muss in einer Rechtsordnung ver-
ankert sein. Wer ernsthaft an die Auf-
gabe geht, unsere Stadte zu erhalten,
muss sich bewusst sein, dass man den
Baren nicht waschen kann, ohne sei-

nen Pelz zu nassen. Mit andern Wor- .

ten: Es wird nicht gehen, ohne dass
Verfligungs- und Gestaltungsfreiheit
des Eigentums beschrankt werden.

Sie werden sicher daflir Versténdnis
haben, wenn ich am Beispiel der Stadt
Bern eine mdgliche Lésung aufzeige.
Ich méchte aber gleich vorausschik-
ken, dass ein solches Beispiel nicht
ohne weiteres Ubertragen und kopiert
werden kann. Ausgangspunkt der ge-
genwaértigen Rechtsentwicklung in
Bern ist der Nutzungszonenplan mit
Teilbauordnung, der vom Volk in der
Abstimmung vom 8.Juni 1975 mit
Uberwaltigendem Mehr angenommen
wurde. Die Stadt Bern ist baulich und
strukturell noch lebendig und gesund
geblieben, doch nahert sich ihre Ent-
wicklung einer Grenze, die nicht lber-
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schritten werden darf, wenn nicht
Schaden entstehen sollen, die nur mit
enormen Mitteln oder Uiberhaupt nicht
mehr geheilt werden kénnen. Nach
einer hektischen, expansiven Zeit geht
es heute darum, das Stadtgeflige zu
sichern und langfristig zu festigen. Um
dieses Ziel zu erreichen, gilt es,
— die ungehemmte Ausdehnung der
Burocity zu vermindern
— das Wohnen in den zentrumsnahen
Quartieren zu erhalten
— neue Arbeitspléatze, vor allem in den
Neubaugebieten und an ausgewahi-
ten Standorten in der Region, im Be-
reich guter Verbindungen des 6ffent-
lichen Verkehrs, zu ermdglichen
Diesem Ziel dient der Nutzungszonen-
plan. Er teilt das Siedlungsgebiet in
drei Zonengruppen ein, ndmlich in
— Zonen im 6ffentlichen Interesse
— Arbeitszonen
— Wohnzonen
Der Uberwiegende Teil des Siedlungs-
gebiets bleibt dem Wohnen gewidmet.
Die Wohnzonen werden nach dem ge-
forderten Anteil Wohnnutzung an der
erlaubten Geschossflache gegliedert,
namlich 30, 50, 70 und 90 % geforderte
Wohnnutzung je Baugrundstiick. Als
die klassische stadtische Wohnzone ist
die 70-%-Wohnzone anzusprechen.
Sie erzeugt ein Wohnquartier mit allen
noétigen Einrichtungen und ermdglicht
trotzdem ein Nutzungsgemisch, das als
typisch stadtisch empfunden wird. Um
jedoch den reduzierten Anteil der
Wohnnutzung im Umkreis des Zen-
trums zu kompensieren, wurde die 90-
%-Wohnzone — auch in Ubereinstim-
mung mit dem Ist-Zustand — als Basis
der zu erhaltenden Wohnbereiche ge-
wahlt.
Die Zonen im &ffentlichen Interesse tei-
lensicheinin

— Freiflachen (bestimmt fur 6ffentliche

Werke und Anlagen)
— eine Zone fiir private Bauten und An-
lagen im allgemeinen Interesse
— eine Zone zum Schutze des Stadt-
und Landschaftsbildes
— eine Grunflachenzone
Dieser Nutzungszonenplan, das heisst
die rechtsverbindliche Ordnung wo
was gebaut werden kann, ist ein vor-
weggenommener Bestandteil einer
neuen Bauordnung, die zurzeit in Bera-
tung steht und die im Laufe des néch-
sten Jahres dem Bilrger unterbreitet
werden soll. Diese Bauordnung Uber-
nimmt den Bauklassenplan von 1955,
der sich im allgemeinen bewéhrt hat.
Im Zusammenhang mit dem mir heute
gestellten Thema stehen
— die Vorschriften flr die Altstadt
— die Schutzbestimmungen (insbeson-

dere fur die Aaretalhdnge und fir

Baume auf 6ffentlichem und priva-

tem Grund)
In den Artikeln 83-90 des Entwurfs ste-
hen folgende Grundsétze: «Bei allen
baulichen Massnahmen, Reklameein-
richtungen sowie 6ffentlichen Einrich-
tungen im Strassenraum ist dem Cha-
rakter der Altstadt im besondern Masse
Rechnung zu tragen; soweit Verénde-
rungen der bestehenden Gebdudehohe
und der Geschosszahl das historische
Stadt- und Strassenbild beeintrachti-
gen, sind sie auch dann nicht gestattet,
wenn sie nach dem Bauklassenplan
und den Bestimmungen Uber die Ge-
baudehohe, die Geschosszahl und die
Gebaudetiefe zulassig waren.
Flr Neu- und Umbauten im Gebiet der
gesamten Altstadt ist die Einreichung
einer Voranfrage obligatorisch. Vor de-
ren Behandlung begrisst die Baupoli-
zeibehorde den kantonalen Denkmal-
pfleger und Berner Heimatschutz.
Samtliche Brunnen in der Altstadt, die
auf 6ffentlichem Grund stehen, miissen
in der Gasse oder auf dem Platz belas-
sen werden.
Sonnenstoren an Fassaden sind ge-
stattet, wenn sie ausschliesslich dem
Zweck des Sonnenschutzes dienen.
Schutzstoren Uber Kellereingédngen
sind zul&ssig, wenn der Laubenbogen
nicht beeintrachtigt wird. Sonnen- und
Schutzstoren missen eine stoffahn-
liche Bespannung aufweisen, der Farb-
ton muss dem Altstadtbild angepasst
sein. Sonnenstoren missen minde-
stens ausserhalb der Geschéaftszeit ein-
gezogen werden.
Die Gemeinde, das heisst die Stadt, for-
dert die Erhaltung oder Erneuerung
schutzwirdiger Bauten, Fassaden und
Bauteile oder fester Bestandteile, ins-
besondere auch die Freilegung der
Hoéfe entsprechend den Vorschriften
dieser Bauordnung.
In der untern Altstadt sind die gegen
offentliche Verkehrsparkanlagen ge-
richteten oder von diesen aus sichtba-
ren Fassaden einschliesslich der Lau-
ben sowie das Brandmauersystem zu
erhalten. :
In der untern Altstadt sind Lichtrekla-
men ausserhalb der Lauben nicht ge-
stattet.»
Eine Neuerung stellt die Vorschrift dar,
dass in der untern Altstadt lGber dem
zweiten Vollgeschoss nur Wohnungen
oder dem Wohnen dienende Raume
eingerichtet werden dirfen.
Von den «Schutzbestimmungen» sind
in diesem Zusammenhang die folgen-
den zu erwahnen: «Alle Bauten, Teile
von solchen und bauliche Einrichtun-
gen haben sich in ihrer Erscheinung
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und Farbgebung im Strassen-, Quar-
tier- und Stadtbild einwandfrei einzufii-
gen, Gebaudegruppen und Quartier-
teile von historischer oder architektoni-
Scher Bedeutung unterstehen einem
besondern Schutz. Sie sind durch ein
kommunales Ergénzungsinventar zu
bezeichnen. Neu- und Umbauten, die
den Bereich der Altstadtsilhouette be-
eintrachtigen, unterstehen besondern
Beschrankungen.

Die Aaretalhdnge werden in der im
Bauklassenplan festgelegten Ausdeh-
nung dem besondern Schutz unter-
Stellt. Bauten und bauliche Anlagen
einschliesslich ~ Stiitzmauern durfen
durch ihre Gestaltung, Grosse und
Farbgebung das Landschaftsbild der
Aaretalhénge nicht beeintrachtigen. In-
Nerhalb der Schutzzone der Aaretal-
hange sind Baume grundsitzlich ge-
Schutzt. Das Féllen einzelner Baume ist
Nur mit einer Bewilligung der zustandi-
gen Gemeindebehorde gestattet.»
Dabei ist in der Regel der Nachweis fiir
die Wiederanpflanzung auf dem glei-
chen Grundstiick zu erbringen. Im
Stadt-, Quartier- und Strassenbild, im
Sinne des Landschaftsschutzes beson-
ders wertvolle Alleen, Baumgruppen
und Bgume unterstehen den gleichen
Schutzbestimmungen wie die 6ffent-
lichen Baumpflanzungen. Die schiit-
Zenswerten privaten Alleen, Baum-
9ruppen und Baume sind von der Ge-
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meinde in einem Inventar festzuhalten.
Werden geschutzte Baume mutwillig in
ihrer Existenz gefdhrdet und sterben
demzufolge ab, so sind sie zu ersetzen.

Dies sind ‘nur einige charakteristische
Bestimmungen einer fir unsere Ver-
haltnisse wiinschbaren Bauordnung.

Die Frage, was in stadtischen Siedlun-
gen erhaltenswert ist, hangt eng mit
dem Begriff der Wohnlichkeit zusam-
men. Diese wird weitgehend bestimmt
durch die zulassige Wohndichte auf
einem bestimmten Areal. Die bernische
Bauverordnung (Vollziehungsverord-
nung zum kantonalen Baugesetz vom
7.Juni 1970) bestimmt in Artikel 131,
dass die Ausnlitzung in Gebieten offe-

Es war nattrlich Ziel von Bauherr und
Architekt, die Interkantonale Forster-
schule im Weiler Bovel bei Maienfeld
ins einzigartige Landschaftsbild der
Luzisteig einzugliedern. Dies scheint
auch bestens gelungen zu sein. Bereits
heute unterscheidet sich die Férster-
schule, was Baumbestand und
Griinfldchen betrifft, kaum von den
ldngst ansédssigen Liegenschaften. Nur
das Flugzeug gewéhrt einen Uberblick
auf die modernen Schul- und Internats-
rdumlichkeiten der angehenden
Forster (Flugaufnahme: Comet)

ner Bauweise mit zweigeschossiger
Uberbauung 0,4, mit dreigeschossiger
Uberbauung 0,6 und mit vier- und
mehrgeschossiger Uberbauung 0,8
nicht Ubersteigen darf. In Zonen ge-
schlossener Bauweise gelten um 50 %
erhdhte Ausnilitzungsziffern. Es fragt
sich nach flinfjahriger Anwendung die-
ses Gesetzes bereits, ob diese Ausniit-
zungsziffern nicht zu hoch sind. In der
Praxis erfahren sie allerdings eine
Reduktion durch die Vorschriften Gber
die Bauabsténde.

Es wird viel von Lebensqualitat gespro-
chen. Dieser Begriff ist etwas nebel-
haft. Wenn er aber einen Sinn hat, dann
sicher in der Frage, welche Konzentra-
tion von Menschen in einem bestimm-
ten Wohngebiet noch verantwortbar
ist. Es ist auch mir klar, dass hohe
Bodenpreise eine hohe Ausniitzung er-
fordern, wenn der Mietzins der einzel-
nen Wohnung nicht unverhaltnismas-
sig hoch sein soll. Trotzdem diirfen wir
hier keine Konzessionen machen. Die
Beschrédnkung der Ausnltzung wirkt
sich fur die Zukunft auch dampfend auf
die Entwicklung der Bodenpreise aus,
denn nicht in jeder Wohnlage kénnen
die Kosten des Landes und des Baus
auf die Mieter Uberwalzt werden — be-
sonders dann nicht, wenn ein gewisser
Leerwohnungsbestand vorhanden ist
und nicht mehr auf eine rentablere Nut-
zungsart ausgewichen werden kann.
Auch die Renovation bestehender Bau-
ten dirfte wieder interessanter werden,
was den Bestrebungen zur Erhaltung
wichtiger Bauwerke zugute kommen
dirfte.

Die  gegenwartige  wirtschaftliche
Rezession zwingt uns zu einem
Marschhalt und gibt uns Gelegenheit,
grundsatzlich zu Uberdenken, was in
der Vergangenheit richtig oder falsch
angepackt wurde und was fur die Zu-
kunft winschbar ist. Mit der Wirt-
schaftseuphorie begann die Planungs-
euphorie. Mit der Rezession hélt die
Planungsdepression Schritt, und das
ist falsch, denn planen heisst hoffen.
Wichtig ist, klar zu erkennen, was er-
strebenswert und was davon auch
realisierbar ist. In der Planung haben
wir in den letzten Jahrzehnten oft die
Massstablichkeit als Zielvorstellung
verneint und das unter glnstigsten
Voraussetzungen Optimale als erstre-
benswert betrachtet. Wir kénnen weder
die wirtschaftliche Entwicklung noch
die Bevolkerungsbewegung vorausse-
hen, dagegen wissen wir, was wir an
Wertvollem besitzen, und was wir be-
reits zerstért haben. Wir missen die
Zukunft planen, indem wir sie auf dem
organisch Gewachsenen aufbauen.

13



	Wie erhalten wir unsere Städte?

